
Der Grundstückskaufvertrag ist kein Hexenwerk. 
Trotzdem ist aller Anfang schwer. Es gilt, die vielen 
Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
richtig einzuordnen. Was ist im Vorfeld der Beurkun-
dung bei der Kommunikation mit den Beteiligten wich-
tig? Welche Auswirkungen müssen bei der Ausfertigung 
der Urkunde nach dem Notartermin beachtet werden?

Zur praktischen Veranschaulichung folgt die Darstellung 
dem chronologischen Ablauf eines Grundstückskaufver-
trages. Zunächst werden die Grundlagen und Grundbe-
griffe erläutert. Anhand zahlreicher Beispiele und 
Checklisten werden daran anknüpfend die Vorbereitung 

– wer verkauft was an wen zu welchem Preis –, der 
Beurkundungstermin selbst und die Nachbereitung 
des Termins erklärt. 

Die abschließenden Aufgaben und Lösungsvorschläge 
zur Wissensüberprüfung und -vertiefung kommen 
direkt aus der alltäglichen Praxis.

Von der Anmeldung des Grundstückskaufvertrages bis 
zur Auflösung der Akte – hier finden Sie alles, worauf 
es beim Grundstückskaufvertrag aus notarieller Sicht 
ankommt, inklusive der Hinweise, was bei Störfällen und 
Komplikationen zu tun ist.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielf!ltiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit Åber einen „gewÇhnlichen“ BÅrojob hinausgeht. Immobi-
lienk!ufe, Testamente, UnternehmensgrÅndungen, Ehevertr!ge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – Åber die ganze Bandbreite notarieller T!tigkeiten mÅssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer UnterstÅtzung kann der
Notar sein BÅro erfolgreich fÅhren.

Wie kann man Sie mÇglichst gezielt und effizient unterstÅtzen, um eine bestmÇgliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, n!mlich Notarinnen und Notare, Notarassessoren
und BÅroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die „Ausbil-
dungsreihe fÅr Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Auszubildende w!hrend ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanf!nger bei ih-
rem Einstieg in den komplexen BÅroalltag zu unterstÅtzen. Auch fÅr Quereinsteiger zur Ver-
mittlung von Grundlagen und fÅr den erfahrenen Notarfachangestellten als Nachschlage-
werk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enth!lt jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensÅberprÅfung. Die LÇsungsvorschl!ge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen F!higkeiten.

Dr. Melanie Falkner, Notarin in Ochsenfurt, gelingt es in diesem Band, die Begeisterung fÅr
ihr Fach an die Leser weiterzugeben. Mit vielen Beispielen aus dem notariellen Alltag macht
sie einmal mehr deutlich, dass Jura keine trockene Materie und jeder engagierte Notariats-
mitarbeiter eine Bereicherung ist.

Dr. Helene Ludewig

Pr!sidentin der Notarkasse A.d.Ç.R., MÅnchen
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Vorwort

Als Autorin dieses Buches hoffe ich, Ihnen eine gute Hilfestellung fÅr den Berufsalltag und
die anstehende PrÅfung zur/zum Notarfachangestellten zu geben. Der GrundstÅckskaufver-
trag ist kein Hexenwerk, trotzdem ist aller Anfang schwer. Es gibt einfach sehr viele Infor-
mationen aus unterschiedlichsten Richtungen auf einmal. Jede Information fÅr sich ist wie
ein Puzzlestein.

Zur praktischen Veranschaulichung folgt dieses Buch dem chronologischen Ablauf eines
Kaufvertrages – von dessen Anmeldung bis zur AuflÇsung der Akte. Das vermittelte Hinter-
grundwissen ist erforderlich, um auf Fragen der Beteiligten eingehen zu kÇnnen und damit
Sie wissen, was Sie die Beteiligten Åberhaupt fragen mÅssen. Die Sicht der Beteiligten ist
ebenfalls wichtig, damit Sie deren WÅnsche und Probleme nachvollziehen kÇnnen. Sie mÅs-
sen erkl!ren kÇnnen, was passieren wird und was die Beteiligten zu veranlassen haben.

Gesetzesangaben dienen nur der Information. Sie kÇnnen die Paragraphen nachschlagen,
verstehen den Text aber auch so. FÅr eine gute Note in der AusbildungsprÅfung empfiehlt es
sich natÅrlich, die §§ auch zu kennen und w!hrend des Lesens dieses Buches mit dem Gesetz
zu arbeiten, das bedeutet, die Vorschriften auch nachzulesen und zu markieren, damit Sie sie
sp!ter wiederfinden.

Zur Gliederung: Einige Grundbegriffe vorab sind unumg!nglich (§ 1 Einleitung). Danach
wird vermittelt, was zur Vorbereitung des Kaufvertragsentwurfes erforderlich ist (§ 2 A. Vor
der Beurkundung). Da Sie bei der Vorbereitung im Kontakt mit den Beteiligten stehen, kÇn-
nen Sie Ihrem Sachbearbeiter und Notar hier durch gezielte Fragen erheblich Arbeit abneh-
men. Der Beurkundungstermin selbst (§ 2 B.) muss begleitet werden und nach der Beurkun-
dung (§ 2 C.) ist auch noch einiges zu tun. Zur besseren Vorstellung des Geschehensablaufes
ist auch dargestellt, wie die Beteiligten die Abwicklung des Kaufvertrages nach dem Notar-
termin erleben. Zuletzt werden Komplikationen (§ 2 D.) und weitere Nebenpunkte (§ 2 E.)
behandelt.

Manche Themenfelder tauchen in der Chronologie wiederholt auf: Was ist bei einem Thema
im Vorfeld der Beurkundung bei der Kommunikation mit den Beteiligten wichtig? Wie wirkt
sich das Thema sp!ter bei der Ausfertigung der Urkunde nach dem Notartermin aus? Durch
Querverweise kÇnnen Sie auch Hin- und Herspringen. Was nach der Beurkundung erfolgt,
ist natÅrlich auch im Kaufvertrag selbst vorgesehen und auch fÅr den Text und das Verst!nd-
nis der Kaufvertragsurkunde wichtig (insbesondere die F!lligkeitsvoraussetzungen). Diese
Schritte sind durch das Vertragsmuster und durch den Notar vorgegeben und stehen nicht
zur beliebigen Wahl der Beteiligten. Diese Informationen mÅssen Sie im Vorfeld nicht bei
den Beteiligten abfragen. Die AusfÅhrungen dienen dazu, dass Sie besser verstehen, warum
Sie bestimmte Dinge beim Kaufvertrag tun.

Die 2. Auflage dieses Buches nimmt gesetzliche $nderungen auf (europ!ische EhegÅter-
rechtsverordnung, Geldw!schegesetz, Meldepflichtverordnung, neues Wohnungseigentums-
gesetz, neues Maklerrecht, geplantes Gesellschafterregister der GbR) sowie erg!nzende Hin-
weise, die ich dankenswerterweise von sehr aufmerksamen Leser der 1. Auflage erhalten
habe (z.B. landesspezifische Besonderheiten). Zuletzt wird ein kurzer Abschnitt dem Tausch
gewidmet, welcher bislang in der Ausbildungsreihe noch keine BerÅcksichtigung fand.

Sollten Sie Verst!ndnisschwierigkeiten haben, Fehler bzw. Unklarheiten entdecken oder ein
Themenfeld zum Kaufvertrag vermissen, teilen Sie mir dies gern mit. Ich freue mich Åber
Kritik und Anregungen jeder Art. Ihre Erfahrungen mit diesem Buch kÇnnen mir helfen, das
Werk zu verbessern, um mÇglichst perfekt auf die BedÅrfnisse von Auszubildenden einzuge-
hen. Unter dr.melanie.falkner@gmx.de bin ich gerne fÅr Sie erreichbar.

Dr. Melanie Falkner

Ochsenfurt, im April 2021
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§ 1 Einleitung – Beurkundungspflicht, Zweck der
Beurkundung, Formerfordernisse

A. Grundbegriffe, Beurkundungserfordernis

Ein Kaufvertrag Åber ein GrundstÅck wird beim Notar unterschrieben. Die Pflicht zur nota-
riellen Beurkundung steht in § 311b Abs. 1 S. 1 BGB (= BÅrgerliches Gesetzbuch): Ein Ver-
trag, durch den sich jemand verpflichtet, das Eigentum an einem GrundstÅck zu Åbertra-
gen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Sowohl der Kaufvertrag
(§ 433 BGB) als auch der Tausch (§ 480 BGB) sind ein solcher Vertrag nach § 311b Abs. 1
S. 1 BGB. Weitere Beispiele w!ren eine "berlassung (Schenkung) oder Einbringung in eine
Gesellschaft.

Die notarielle Beurkundung ist eine besondere Form des Vertragsabschlusses. Ein Grund-
stÅckskaufvertrag kann nicht mÅndlich, schriftlich oder online (auch nicht bei Ebay) abge-
schlossen werden, sondern nur beim Notar. Ein ohne Notar schriftlich geschlossener Kauf-
vertrag – auch ein Vorvertrag oder !hnliches – ist nichtig (§ 125 BGB). Weder Verk!ufer
noch K!ufer sind hieraus verpflichtet. Der Notar hat die Kaufvertragsurkunde komplett vor-
zulesen. Anschließend ist die Kaufvertragsurkunde von den Beteiligten und vom Notar zu
unterschreiben. Dies nennt man Beurkundungsverfahren (siehe §§ 8 ff. BeurkG = Beurkun-
dungsgesetz). Als „Beteiligte“ bezeichnet man diejenigen Personen, die eine Notarurkunde
unterschreiben, beim GrundstÅckskaufvertrag also Verk!ufer und K!ufer, bzw. sind auch die
etwas allgemeineren Begriffe „Ver!ußerer“ und „Erwerber“ gebr!uchlich.

Im Kaufvertrag geht es um ein „GrundstÅck“. Verwendet werden auch die Bezeichnungen
nn Immobilie,
nn unbeweglicher Gegenstand,
nn Grundbesitz,
nn FlurstÅck oder
nn Liegenschaft.

Ein „Haus“ ist rechtlich gar kein eigener Gegenstand, sondern nur ein Bestandteil des
GrundstÅckes (§ 94 BGB). Durch das GrundstÅck ist das Haus automatisch miterfasst, w!h-
rend das Haus alleine ohne GrundstÅck rechtlich gar nicht existieren kann (§ 93 BGB). Eine
Eigentumswohnung wird rechtlich als ein Wohnungseigentum bezeichnet und deren Ver-
kauf ist ebenso nur beim Notar mÇglich. Statt „Wohnungseigentum“ heißt es „Teileigen-
tum“, wenn zB. ein Laden oder ein Stellplatz verkauft werden, das Eigentum also nicht zum
Wohnen dient. Das Erbbaurecht oder nur ein Teil eines GrundstÅcks (Teilfl!che) sind
gleichfalls Kaufobjekte, fÅr die der Notar zust!ndig ist. Alles, was beim Grundbuchamt ge-
fÅhrt wird (GrundstÅcke, Erbbaurechte, Wohnungseigentum, Exoten wie Fischereirechte),
l!uft Åber den Notar. Der Notar formuliert die WÅnsche und Erkl!rungen der Leute so, dass
das Grundbuchamt sie gut weiterbearbeiten kann.

Beim Grundbuchamt sind die Eigentumsverh!ltnisse der GrundstÅcke registriert. $nderun-
gen an den Eigentumsverh!ltnissen mÅssen in das Grundbuch eingetragen werden. Erst
durch die Eintragung beim Grundbuchamt wird ein K!ufer EigentÅmer, noch nicht durch
die Unterschrift unter den notariellen Kaufvertrag. Wo genau die GrundstÅcke liegen und
wie sie aussehen (quadratisch, l!nglich oder dreieckig), kann man nicht beim Grundbuch-
amt, sondern nur beim Vermessungsamt (auch Katasteramt genannt)1 mithilfe eines amtli-
chen Lageplanes erfahren. Was sich auf dem GrundstÅck befindet (z.B. Wald, Wiese, Stein-
bruch, Haus, Schuppen oder Weg), muss man sich vor Ort anschauen. Hierauf gibt das
Grundbuch nur einen Hinweis, der aber nicht der Realit!t entsprechen muss.
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1 Die genaue Bezeichnung ist je nach Bundesland verschieden (z.B. Amt fÅr Digitalisierung, Breitband
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B. Warn- und Besinnungsfunktion

Die notwendige Unterschrift beim Notar – das Beurkundungserfordernis – hat verschiedene
GrÅnde. Zun!chst macht der Gang zum Notar dem Verk!ufer und dem K!ufer deutlich, dass
es sich hier um ein wichtiges Gesch!ft handelt. Ein GrundstÅckskaufvertrag kann so nicht
unbedacht oder unÅberlegt erfolgen. Insbesondere der Kauf des eigenen Wohnhauses ist fÅr
viele Menschen eine finanziell sehr bedeutende Entscheidung. Die Sicherstellung der Finan-
zierbarkeit und die Vermeidung einer "berrumpelung sollen zus!tzlich durch die 14-Tages-
Frist geschÅtzt werden (§ 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG, worauf wir noch zurÅckkommen,
siehe § 2 Rdn 160 ff.). Auch wenn es sich bei einer kleinen Waldfl!che oder bei 1 qm Stra-
ßengrund nicht um ein „wichtiges Gesch!ft“ handelt, gelten das Beurkundungserfordernis
und die 14-Tages-Frist. Das Gesetz macht hier keine Ausnahme.

Ist der Vertrag beim Notar unterschrieben, dann ist er bindend. Ein Widerrufs- oder Um-
tauschrecht besteht nicht. Das lohnt sich manchmal zu erl!utern, weil viele Menschen mitt-
lerweile f!lschlicherweise davon ausgehen, alle Vertr!ge innerhalb 14 Tagen widerrufen zu
kÇnnen. Dabei bedeutet „Widerruf“ aber nur die einseitige AuflÇsung des Vertrages ohne
Grund. Zahlt der K!ufer den Kaufpreis nicht oder r!umt der Verk!ufer das verkaufte Haus
nicht, kann der Kaufvertrag selbstverst!ndlich aufgehoben werden. Dies wird als RÅcktritt
vom Vertrag bezeichnet. Der RÅcktritt setzt voraus, dass es einen gesetzlichen RÅcktritts-
grund gibt. Man kann nicht grundlos zurÅcktreten, sondern nur, wenn der andere Vertrags-
beteiligte seine Pflichten nicht erfÅllt. Wollen Verk!ufer und K!ufer einvernehmlich den
Vertrag nicht mehr, kÇnnen sie ihn natÅrlich gemeinsam aufheben, dann kommt es auf einen
gesetzlichen RÅcktrittsgrund nicht an.

C. Richtigkeitsgew!hr, Beweis- und Beratungsfunktion

Durch die Einschaltung des Notars wird sichergestellt, dass alle wichtigen Punkte des
Kaufvertrages bedacht werden und alle Erkl!rungen auch sp!ter noch genau nachgelesen
werden kÇnnen. Das heißt fÅr die Mitarbeiter des Notars: Der Wille der Beteiligten ist genau
zu erfragen (§ 17 Abs. 1 BeurkG). Denn beurkundet werden muss das Rechtsgesch!ft im
Ganzen, also auch alle Nebenabreden und Zusatzabsprachen, mit denen der Kauf „steht
und f!llt“. Alles, was fÅr die Beteiligten wesentlich („kaufentscheidend“) ist, muss in den
Vertragstext aufgenommen werden. Der Notarmitarbeiter muss hier Augen und Ohren offen-
halten:
nn kann der K!ufer die ersten zwei Monate noch nicht zahlen,
nn muss der Verk!ufer das Haus erst noch r!umen oder wird er es nicht mehr r!umen,
nn will der Verk!ufer die Immobilie kÅnftig als Mieter weiternutzen,
nn ist die EinbaukÅche mitverkauft usw.

Das alles sind Vereinbarungen der Beteiligten, die auch mitbeurkundet werden mÅssen. Der
Notar muss dafÅr sorgen, dass die in der Urkunde aufgeschriebenen Erkl!rungen vollst!ndig
sind, das gewÅnschte Ergebnis erzielen und zu einem wirksamen Kaufvertrag fÅhren.

Nach der Unterzeichnung muss der Notar dafÅr sorgen, dass der Kaufvertrag abgewickelt
und durchgefÅhrt wird, man sagt hierzu: Die Urkunde wird vollzogen. Beim Kaufvertrag
bedeutet Vollzug, dass der Notar sich darum kÅmmern muss, dass das Grundbuchamt den
K!ufer als EigentÅmer eintr!gt. Der Kaufvertrag muss also auch alle fÅr den Vollzug erfor-
derlich Erkl!rungen enthalten.

Der Notar muss die Interessen von K!ufer und Verk!ufer im Blick behalten. Er ist unabh!n-
giger Tr!ger eines Çffentlichen Amtes (§ 1 BNotO = Bundesnotarordnung) und vollkommen
unparteiisch. Als neutrale Amtsperson muss der Notar den Kaufvertrag so gestalten, dass er
fÅr alle Beteiligten mÇglichst ohne Risiken und so sicher wie mÇglich ist. Auf bestehende
Risiken muss er hinweisen.

Die Abwicklung des Kaufvertrages kann nicht sofort erfolgen, sondern dauert einige Zeit,
weil erst mit Eigentumsumschreibung im Grundbuch der K!ufer EigentÅmer wird. FÅr die
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Eigentumsumschreibung muss das Grundbuchamt eine Reihe von Voraussetzungen prÅfen.
Die Vertragsabwicklung erfolgt Zug-um-Zug. Das bedeutet, jeder Beteiligte leistet mÇg-
lichst erst dann, wenn sichergestellt ist, dass der andere Beteiligte auch leistet. Der K!ufer
zahlt erst, wenn sein Eigentumserwerb nicht mehr scheitern und wenn er das GrundstÅck
nutzen kann. Der Verk!ufer Åbergibt den SchlÅssel fÅr die Immobilie erst, wenn er sein Geld
bekommen hat. Da der K!ufer insbesondere beim Hauskauf oftmals sein ganzes VermÇgen
investiert, muss der Notar unbedingt sicherstellen, dass mit der Eigentumsumschreibung
nichts schiefgehen kann.

Leistet ein Beteiligter bevor sichergestellt ist, dass auch der andere Beteiligte sein Leistungs-
versprechen h!lt (z.B. sofortige Barzahlung beim Notar bei einem unbedeutenden Wald-
grundstÅck), nennt man das eine ungesicherte Vorleistung. Vor solchen ungesicherten Vor-
leistungen muss der Notar die Beteiligten warnen.

D. Formanforderungen durch das Grundbuchamt, § 29 GBO

Um die Eigentumsumschreibung beim Grundbuchamt zu erwirken, mÅssen wir eine weitere
wichtige Formvorschrift kennen. Das Grundbuchamt beachtet nur formgerechte Erkl!run-
gen und Nachweise. Das steht in § 29 GBO (= Grundbuchordnung): FÅr eine Grundbuchein-
tragung erforderliche Erkl!rungen und Unterlagen sind durch Çffentliche oder Çffentlich
beglaubigte Urkunden nachzuweisen.

Eine Çffentliche Urkunde ist ein SchriftstÅck, das von einer BehÇrde, von einem Gericht
oder von einer mit staatlichen Befugnissen ausgestatteten Person (Notar, Standesbeamter)
innerhalb ihres zust!ndigen Gesch!ftsbereichs ausgestellt wird. Wir erkennen eine Çffent-
liche Urkunde am Vorhandensein eines amtlichen Siegels.

Wir ÅberprÅfen, ob sich Unterschrift und Siegel auf dem SchriftstÅck befinden und ob es
sich um das Original oder nur um eine Kopie handelt. Die Unterscheidung zwischen Kopie
und Original ist manchmal schwer. Mittlerweile ist es n!mlich Åberwiegend auch zul!ssig,
ein amtliches Siegel nicht „zu stempeln“, sondern maschinell aufzudrucken (drucktechnisch
erzeugtes BehÇrdensiegel).2

#ffentliche Urkunden sind z.B.
nn Notarurkunden,
nn Sterbeurkunden vom Standesamt,
nn GemeinderatsbeschlÅsse,
nn Çffentlich-rechtliche Genehmigungen oder
nn Gerichtsurteile.

Gegenpart zur Çffentlichen Urkunde ist die private Urkunde. Hier handelt es sich um ein
SchriftstÅck, das von einer nicht-amtlichen Person stammt. Eine private Erkl!rung kann
aber Çffentlich beglaubigt werden. #ffentliche Beglaubigung bedeutet nach § 129 BGB,
dass eine private Erkl!rung schriftlich verfasst wird und die Unterschrift des Erkl!renden
von einem Notar beglaubigt wird. Anders als beim Beurkundungstermin erfolgt beim Be-
glaubigungstermin beim Notar nur eine "berprÅfung der Echtheit der Unterschrift. Der
Text, der allein von der beteiligten Person unterschrieben wird, bleibt eine private Urkunde
(selbst wenn der Notar den Text vorformuliert und ausgedruckt hat). #ffentliche Urkunde ist
allein der Beglaubigungsvermerk, weil diesen der Notar als amtliche Person innerhalb seiner
Zust!ndigkeit unterschreibt.

So eine Çffentlich beglaubigte „private“ Erkl!rung reicht fÅr das Grundbuchamt aus. Dass
der Kaufvertrag nicht nur beglaubigt, sondern beurkundet werden muss, folgt aus § 311b
BGB.
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2 Vgl. z.B. § 29 Abs. 3 S. 2 GBO.
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